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Festsetzung des Wasserschutzgebietes zum Schutz des Grundwassers 
im Einzugsgebiet des Brunnens „Donautal“ der Stadt Ehingen 
Verkündung der Rechtsverordnung vom 18.12.2025 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dietz, 
 
das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat zum Schutz des Brunnens „Donautal“ in  
Ehingen ein neues Wasserschutzgebiet festgesetzt. Dieses umfasst Teile der Stadt 
Ehingen sowie der Gemeinden Allmendingen und Altheim. Die Rechtsverordnung tritt 
nach erfolgreicher Verkündung in den betroffenen Gemeinden am 16.02.2026 in Kraft. 
Die Rechtsverordnung sowie die Schutzgebietskarten sind unter folgendem Link  
verfügbar: https://cloud.kdrs.de/index.php/s/ZLxKCWMSF7iGerK  
 
Im Hinblick auf die Verkündung der Rechtsverordnung bitten wir Sie um Folgendes: 
 
1. Bitte veröffentlichen Sie den Verkündungstext sowie die Rechtsverordnung zum 

nächst möglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch am 16.01.2026, in der in 
Allmendingen und Altheim für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen 
vorgesehenen Form (in der Regel im Gemeindeblatt oder auf der Homepage). 
Hierzu ist der Verkündungstext sowie der vollständige Wortlaut der Rechtsverord-
nung zu veröffentlichen. 
 

2. In den kommenden Tagen werden Ihnen die Rechtsverordnung sowie die Schutz-
gebietskarten (Übersichtskarte und Teilkarten Nrn. 1-15) per Post zugehen. 
Bitte legen Sie die Rechtsverordnung sowie die Schutzgebietskarten in der Zeit 
vom 26.01.2026 bis einschließlich 09.02.2026 zur kostenlosen Einsicht durch  
jedermann während der Sprechzeiten im Rathaus nieder. Im Falle einer elektroni-
schen Auslegung, können die Unterlagen unter dem oben angegebenen Link her-
untergeladen werden. 
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Die Verkündung gilt als erfolgt, sobald beide Verkündungselemente (Ziffern 1 und 2) 
abgeschlossen sind. Für unsere Aktenführung bitten wir um Übersendung eines 
Nachweises über die Veröffentlichung sowie um die Bestätigung der Auslegung. 
 
Unverzüglich nach der Verkündung ist die Rechtsverordnung, einschließlich der 
Schutzgebietskarten (Übersichtskarte und Teilkarten Nrn. 1 - 15), solange die Rechts-
verordnung gilt zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten 
vorzuhalten (§ 3 Abs. 3 VerkG). 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Bei Fragen zur Rechtsverordnung oder zur Verkündung stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Miriam Moll 
 
 
Anlagen: 
- Verkündungstext vom 23.12.2025 
- Rechtsverordnung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis Wasserschutzgebiet 

„Donautal“ in Ehingen vom 18.12.2025 (WSG-Nr.-Amt 425.019) 


